
ff---
( J 

- - ---- --------------------------------------------------� 
3/SN- �L6/KE 

ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

z.Hd.Koär.Mag.F.FAULHAMMER 

Minoritenplatz 5 

1014 W i e  n 

Zl. 41/92 

DVR: 0487864 

PW/NC 

Betreff: Novellierung des Hochschul-Taxengesetzes 1972 

GZ 68.157/4-I/B/5A/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem mit Note vom 29. Jänner 1992 übermittelten Entwurf be

ehrt sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag folgende 

STELLUNGNAHME 

abzugeben. 

Gegen den vorliegenden Entwurf, der für die rechtliche Verwirk

lichung des EWR-Übereinkommens erforderlich ist, bestehen grund

sätzlich keine Bedenken. 

Der im Vorblatt erwähnte budgetäre Ausfall an Hochschultaxen 

sollte aber durch eine eventuelle allgemeine Taxierung - relati

viert durch Ausnahmen aus sozialer Rücksicht - hereingebracht 

werden. 

Wien, am 09. März 1992 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. Schuppich 
Für dIe Richtigkeit der Ausfertlgun 9 

der Generalsekretär 
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